
Liebe Familie, 
wie in den vergangenen Jahren wird die Bürgers67ung Oberndorf am Neckar zusammen mit der 
Stadtverwaltung auch in diesem Jahr wieder die Ak6on „Kinderwunschsterne“ für Kinder im  
Alter von 0 bis 12 Jahren zu Weihnachten durchführen.  
Viele Organisa6onen unterstützen dieses Projekt, damit Kindern ein Wunsch zu Weihnachten erfüllt 
werden kann. 

Die Ak'on ist anonym, das heißt, nur das Sozialamt in Oberndorf a. N. weiß die Namen der Kinder.  
Die Sterne mit den Wünschen der einzelnen Kinder werden vom 01. - 13. Dezember 2023 in den 
Schalterhallen der Kreissparkasse Oberndorf-Oberstadt und der Volksbank Schwarzwald-Donau-
Neckar e. G. auf dem Lindenhof sowie im Rathaus an Weihnachtsbäumen aufgehängt.  

Bürgerinnen und Bürger können die Sterne abhängen und das gewünschte Geschenk kaufen.  
Die Geschenke werden dann im Sozialamt abgegeben und in der Woche vor Weihnachten von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Kinder verteilt. Niemand außerhalb des Sozialamtes wird 
den Namen Ihres Kindes erfahren, da auf den Sternen lediglich Nummern vermerkt sind. 

Wer kann bei der Ak'on mitmachen? 
Mit einem Nachweis, dass Ihre Familie Sozialleistungen (Wohngeld, Arbeitslosengeld II, 
Tafelausweis, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe) erhält, sind Ihre Kinder bis zum Alter von  
12 Jahren berech'gt. 

Was kann gewünscht werden? 
Jedes Kind darf einen Weihnachtswunsch bis zu 30 Euro beim Sozialamt abgeben.  
Das Geschenk muss in Oberndorf oder Umgebung zu diesem Preis so erhältlich sein. Leider können 
wir Geschenke über 30 Euro oder Geschenke, die nur zu einer bes'mmten Ak'onswoche erhältlich 
sind, nicht berücksich'gen. 

Kleidung oder Schuhe für die Kinder sind biWe bei der Tafel oder AWO zu erfragen! 

Einige Wünsche sind ausgeschlossen: 
- Kriegsspielsachen 
- DVDs und PC-Spiele 
- CDs (Musik-CDs sind grundsätzlich erlaubt) 

Wie kann ich den Wunsch miWeilen? 
Sie haben mehrere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme: 

• Sie kommen zu den Öffnungszeiten des Sozialamtes im Rathaus/Zimmer 102 
Klosterstraße 3, Oberndorf a. N. persönlich vorbei. 

• Sie schreiben uns eine E-Mail an sozialamt@oberndorf.de. Sie erhalten dann die Bestä'gung, 
dass der Wunsch eingegangen und eingetragen ist. 

• Sie geben uns den Wunsch telefonisch unter 07423 77-1134 durch. 

Die Wünsche müssen bis spätestens 17. November 2023 durchgegeben werden. Wünsche, die 
später eingehen, können aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr berücksich'gt werden. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen und Ihren Kindern damit eine Freude machen können. 
Ihr Sozialamt der Stadt Oberndorf a.N. 
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